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Vorbemerkung

Während in den vorstehenden Kapiteln überwiegend auf die planerischen Grundlagen bezüglich des 
Lärmschutzes eingegangen wird, sollen in diesem Abschnitt weitgehend beispielhaft planerische 
Möglichkeiten zur Minderung von Lärmeinwirkungen vermittelt werden. Dabei wird nicht der Anspruch 
erhoben, alle denkbaren Planungsdetails zu behandeln, was auch den Rahmen einer Fibel sprengen 
würde. In diesem Zusammenhang sei auf das ausführliche Literaturverzeichnis verwiesen.

Der LÄRMFINDEX 95', herausgegeben vom Umweltbundesamt, kann darüber hinaus dazu dienen, 
Ansprechpartner aufzuzeigen, bei denen man Auskünfte und weiterhelfende Hinweise u.a. auch über 
die Zuständigkeiten bei Lärmproblemen erhalten kann.
 

Grundsätze des Lärmschutzes

Sowohl bei der energetischen Pegeladdition als auch bei der entsprechenden Mittelung haben sich 
aufgrund der logarithmischen Schallpegelskala die jeweils höheren Pegelwerte als dominierend für 
das Ergebnis herausgestellt (vgl. Abschnitt 2.4.2).

Für die Zwecke des Lärmschutzes ergeben sich aus diesem Sachverhalt drei wichtige Folgerungen 
und prinzipielle Handlungsanweisungen:

●     Beim Zusammenwirken mehrerer Schallquellen besteht ein vorrangiger Handlungsbedarf 
gegenüber der am stärksten einwirkenden Schallquelle.

●     Der zu erzielende Schallschutz ist nur so wirksam wie an seiner schwächsten Stelle. Durch 
unbeabsichtigte Schalllücken und dadurch einwirkende hohe Schallpegel kann ein an sich 
wirksames Schallschutzkonzept zunichte gemacht werden.

●     Die Bündelung von Schallquellen führt zu den insgesamt günstigsten 
Immissionsverhältnissen, da sich die energetische Verdoppelung auch einer hohen 
Schallemission lediglich als Schallpegelanstieg um 3 dB auswirkt. Man empfindet jedoch erst 
einen Pegelanstieg um 10 dB bzw. das Zehnfache der emittierten Schallenergie als "doppelt 
so laut".
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6.1        Lärmminderungspläne

Bei Planung oder Bau neuer Straßen, Bahnstrecken, Baugebiete oder Industriebetriebe werden nur 
die vom neuen Bauvorhaben ausgehenden Schallimmissionen bzw. der in das Baugebiet 
einwirkende Lärm erhoben und beurteilt und, soweit erforderlich, Lärmschutzmaßnahmen dagegen 
vorgenommen. Andere bereits vorhandene Schallquellen bleiben unberücksichtigt.

Aus diesen Gründen wurde lange gefordert, dass die Lärmbelastung auch in ihrer Summenwirkung 
durch alle vorhandenen Lärmquellen betrachtet und ein Instrumentarium geschaffen wird, gegen 
diese Lärmbelastung vorgehen zu können. Dies geschah 1990 mit der Novellierung des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes. Damals wurde der § 47a eingeführt, der die Gemeinden dazu 
verpflichtet, für Wohngebiete und andere schützenswerte Gebiete (Schulen, Krankenhäuser, Alten- 
und Pflegeheime, bei Bedarf auch Gebiete zur Naherholung), die unter hoher Lärmbelastung leiden, 
Lärmminderungspläne aufzustellen. Der Lärmminderungsplan ermöglicht ein koordiniertes Vorgehen 
gegen verschiedene Lärmquellen.

Mit den Lärmminderungsplänen bzw. den Schallimmissionsplänen (Lärmkarten) liegt zudem eine 
wichtige Beurteilungsgrundlage für die Bauleit- und Verkehrswegeplanung vor. Die Schallimmissions- 
pläne sind eine objektive Darstellung der Lärmbelastung und machen den Lärm "sichtbar". Aus ihnen 
ist leicht zu erkennen, wo sich Gebiete mit hoher Lärmbelastung befinden, in denen 
Lärmminderungsmaßnahmen durchzuführen sind und wo andererseits Gebiete sind, die noch wenig 
verlärmt und daher entsprechend zu schützen sind.

Mit der EU-Umgebungsrichtlinie (Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm) erhält die Lärm- 
minderungsplanung künftig größere Bedeutung. Die gegenüber dem bisherigen § 47a BImSchG 
entscheidende Änderung ist, dass die EU-Richtlinie Fristen nennt, bis wann Lärmkarten und 
Aktionspläne (Maßnahmenpläne) aufgestellt werden sollen. Für Ballungsgebiete mit über 250 000 
Einwohnern werden der 30.06.2007 für die Lärmkarten und der 18.07.2008 für die Aktionspläne 
genannt. Anschließend sollen die Pläne alle 5 Jahre aktualisiert werden. Darüber hinaus schreibt die 
Richtlinie eine angemessene Beteilung der Öffentlichkeit vor. Die Richtlinie ist mit dem "Gesetz zur 
Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm" vom 
24.06.2005 in nationales Recht umgesetzt worden. (Änderung des Bundes-Immissions- 
schutzgesetzes durch Anfügen des sechsten Teils (Lärmminderungsplanung § 47a bis § 47f)

Umgebungslärm ist definiert als belästigende oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die 
durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich des Lärms, der von 
Verkehrsmitteln, Straßenverkehr (Abb. 6/1a), Eisenbahnverkehr (Abb. 6/1b), Flugverkehr sowie 
Geländen für industrielle Tätigkeiten (Abb. 6/1c) ausgeht. Lärm von Sport- und Freizeitanlagen (Abb. 
6/1d) ist in diesem Gesetz nicht berücksichtigt. Dennoch ist es sinnvoll, diese Quellen in die 
Überlegungen einzubeziehen.

Das Gesetz setzt Fristen für die Erstellung von Lärmkarten und darauf aufbauend Lärm- 
minderungsplänen ("Aktionspläne" in der Terminologie der Richtlinie) zur Bekämpfung der 
wesentlichen Lärmquellen. Allerdings bezieht sich diese Pflicht nur auf Ballungsräume und die 
verschiedenen Hauptverkehrswege (siehe Tabelle 6/1). Die Begriffe Ballungsraum und die ver- 
schiedenen Hauptverkehrswege sind in § 47b definiert.

 Untersuchungsbereich
 

 Lärmkarten bis
 

 Lärmaktionspläne bis
 

 Ballungsräume
 > 250 000 Einwohner 

30. Juni 2007 18. Juli 2008

 Hauptverkehrsstraßen
 > 6 Mio. Fahrzeuge/Jahr

 Haupteisenbahnstrecken
 > 60 000 Züge/Jahr

 Großflughäfen
 > 50 000 Bewegungen/Jahr

  

 

Abb. 6/1: Ablaufschema einer Lärm-
minderungsplanung 

 

Abb. 6/1a: Lärmbelastung durch ver-
kehrsreiche Straßen 

  

 
Abb. 6/1b: Lärmbelastung durch
Schienenwege 

  

 
Abb. 6/1c: Lärmbelastung durch ge-
nehmigungspflichtige Anlagen (z.B.
Autoverwertung) 
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Kapitel 6.1

 Ballungsräume
 > 100 000 Einwohner

30. Juni 2012 18. Juli 2013
 Hauptverkehrsstraßen
 > 3 Mio. Fahrzeuge/Jahr

 Haupteisenbahnstrecken
 > 30 000 Züge/Jahr

Tab. 6/1: Fristen zur Aufstellung von Lärmkarten und Lärmaktionsplänen
 

Das Vorgehen bei der Erstellung der Lärmkarten und Aktionspläne ähnelt weitgehend dem Verfahren 
bei der Lärmminderungsplanung nach § 47a Bundes-Immissionsschutzgesetz. Allerdings werden 
durch die Richtlinie neue Lärmindizes eingeführt. Für die Beschreibung der Lärmbelastung werden 
als kennzeichnende Größen der Lden als Maß für die allgemeine Belästigung und der Lnight als Maß 
für die Störungen des Schlafes eingeführt. Lnight ist dabei der über die Nacht, Lden der über den 
gesamten 24-stündigen Tag mit Zuschlägen von fünf Dezibel für die vierstündige Abendzeit und zehn 
Dezibel für die achtstündige Nachtzeit gemittelte Schalldruckpegel.

Ziel des Gesetzes ist ausdrücklich nicht nur die Bekämpfung des Lärms in lauten Gebieten, sondern 
auch die Erhaltung der Ruhe in bisher (relativ) leisen Gebieten. Betont wird auch die 
Öffentlichkeitsbeteiligung. In Artikel § 47d (3) heißt es: "Die Öffentlichkeit wird zu Vorschlägen für 
Lärmaktionspläne gehört, sie erhält rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit, an der Ausarbeitung und 
der Überprüfung der Lärmaktionspläne mitzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkung sind zu 
berücksichtigen. Die Öffentlichkeit über die getroffenen Entscheidungen zu unterrichten. Es sind 
angemessene Fristen mit einer ausreichenden Zeitspanne für jede Phase der Beteiligung 
vorzusehen."

Lärmkarten und Aktionspläne sollen gemäß § 47c alle fünf Jahre überprüft und bei Bedarf 
überarbeitet werden.

Zuständige Behörden für die Lärmminderungsplanung sind gemäß § 47e die Gemeinden oder die 
nach Landesrecht zuständigen Behörden, soweit in § 47e nicht Abweichendes geregelt ist.

Für die Lärmkarten gemäß § 47c und Lärmminderungspläne gemäß § 47d sind Mindestan- 
forderungen in der EU-Umgebungslärmrichtlinie definiert.
 

Wesentliche Mindestanforderungen für die Ausarbeitung der Lärmkarten sind

1. Auf einer strategischen Lärmkarte werden Daten zu folgenden Aspekten dargestellt:

●     aktuelle, frühere oder vorhersehbare Lärmsituation, ausgedrückt durch einen Lärmindex,
●     Überschreitung eines Grenzwertes,
●     geschätzte Anzahl an Wohnungen, Schulen und Krankenhäusern in einem bestimmten 

Gebiet, die bestimmten Werten eines Lärmindexes ausgesetzt sind,
●     geschätzte Anzahl der Menschen in einem lärmbelasteten Gebiet.

2. Strategische Lärmkarten können der Öffentlichkeit in folgender Form vorgelegt werden:

●     als Grafik,
●     als Zahlenangaben in Tabellen,
●     als Zahlenangaben in elektronischer Form.

3. Strategische Lärmkarten für Ballungsräume weisen besonders Lärm aus folgenden Quellen aus:

●     Straßenverkehr,
●     Eisenbahnverkehr,
●     Flughäfen,
●     Industriegelände, einschließlich Häfen.

4. Die Ausarbeitung strategischer Lärmkarten dient folgenden Zwecken:

●     zur Aufbereitung der Daten,
●     als Informationsquelle für die Bürger,
●     als Grundlage für Aktionspläne

 
Abb. 6/1d: Lärmbelastung durch
nutzungsintensive Sport- und Freizeit-
anlagen (z.B. Sportplatz) 

  

 
Abb. 6/1-LMP-1: Lärmminderungs-
plan S-Vaihingen, Gesamtmaßnahmen 

  

 
Abb. 6/1-LMP-2: Schallimmissions-
plan S-Vaihingen, Summe aller
Emittenten - Tag 

  

 
Abb. 6/1-LMP-3: Konfliktplan  S-
Vaihingen, Summe aller Emittenten - 
Tag 
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Kapitel 6.1

Für jeden dieser Zwecke bedarf es einer anderen Art von strategischer Lärmkarte, gemäß den Aus- 
führungen in der EU-Richtlinie.

5. Zur Information der Bürger und für die Ausarbeitung von Aktionsplänen sind zusätzliche und aus- 
führlichere Informationen zu liefern wie:

●     eine grafische Darstellung,
●     Karten, auf denen die Überschreitung eines Grenzwertes dargestellt ist,
●     Differenzkarten, auf denen die aktuelle Lage mit zukünftigen Situationen verglichen wird,
●     Karten, auf denen der Wert eines Lärmindexes ggf. auf einer anderen Höhe als 4 m 

dargestellt ist.

6. Strategische Lärmkarten mit den Ergebnissen von Ermittlungen, die in einer Höhe von 4 m 
durchgeführt wurden, und mit einer in 5 dB-Bereiche unterteilten Skale für Lden und Lnight werden zur 
lokalen oder landesweiten Verwendung erstellt.

7. Für Ballungsräume werden verschiedene strategische Lärmkarten jeweils für den Straßen- 
verkehrslärm, Eisenbahnlärm, Fluglärm und Industrie- und Gewerbelärm getrennt erstellt. Zusätzlich 
können Karten für andere Lärmquellen erstellt werden.
 

Lärmaktionspläne haben folgende Mindestanforderungen:

1. Die Aktionspläne müssen mindestens folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

●     eine Beschreibung des Ballungsraums, der Hauptverkehrsstraßen, der 
Haupteisenbahnstrecken oder der Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die zu 
berücksichtigen sind,

●     die zuständige Behörde,
●     den rechtlichen Hintergrund,
●     alle geltenden Grenzwerte,
●     eine Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten,
●     eine Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind,
●     sowie Angabe von Problemen und verbesserungsbedürftigen Situationen,
●     das Protokoll der öffentlichen Anhörungen
●     die bereits vorhandenen oder geplanten Maßnahmen zur Lärmminderung,
●     die Maßnahmen, die die zuständigen Behörden für die nächsten fünf Jahre geplant
●     haben, einschließlich der Maßnahmen zum Schutz ruhiger Gebiete,
●     die langfristige Strategie,
●     finanzielle Informationen (falls verfügbar): Finanzmittel, Kostenwirksamkeitsanalyse,
●     Kosten-Nutzen-Analyse,
●     die geplanten Bestimmungen für die Bewertung der Durchführung und der Ergebnisse des 

Aktionsplans.

2. Die zuständigen Behörden können jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich zum Beispiel folgende 
Maßnahmen in Betracht ziehen:

●     Verkehrsplanung,
●     Raumordnung,
●     auf die Geräuschquelle ausgerichtete technische Maßnahmen,
●     Wahl von Quellen mit geringerer Lärmentwicklung,
●     Verringerung der Schallübertragung,
●     verordnungsrechtliche oder wirtschaftliche Maßnahmen oder Anreize.

3. In den Aktionsplänen sollten Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen 
(die sich belästigt fühlen, unter Schlafstörungen leiden oder anderweitig beeinträchtigt sind) enthalten 
sein.

Planbeispiele enthalten die Abbildungen 6/1-LMP-1, 6/1-LMP-2 und 6/1-LMP-3.
 

Die Lärmminderungsplanung behandelt sehr komplexe Zusammenhänge, weshalb eine 
Unterstützung durch IuK-Anlagen unerlässlich ist.

Eine wesentliche Grundlage bei der Aufstellung von Lärmaktionsplänen sowie für planerische 
Zwecke sind die Lärmkarten, wobei insbesondere die Darstellung des Verkehrslärms im Vordergrund 
stehen dürfte. Für planerische Zwecke ist es vorteilhaft, wenn die Lärmbelastung der Gemeinden 
oder Städte in Form von Lärmkarten dargestellt wird. Grundlage derartiger Pläne können sowohl 
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Messungen als auch Berechnungen sein.

Während sich die Lärmemissionen (z. B. von Straßen) relativ leicht darstellen lassen, ist ein die Ge- 
samtfläche eines Gebietes abdeckender Schallimmissionsplan wesentlich schwieriger zu erstellen, 
da hierbei die Schallausbreitung in teilweise komplexer Topographie berechnet werden muss und 
auch andere Lärmquellen zu berücksichtigen sind.

In der DIN 45682 "Schallimmissionspläne" werden Mindeststandards für die Qualität von Eingabe- 
daten und von Rechenmodellen zur flächenhaften Darstellung von Schallimmissionsplänen festgelegt.
 
Gängige Rechenmodelle sind derzeit u.a. LIMA, CadnaA, SoundPLAN und IMMI.
 

Durch diese Anforderungen werden in Zukunft auf die Gemeinden erhebliche zusätzliche Aufgaben 
im Bereich des Lärmschutzes zukommen. Vor allem ist absehbar, dass durch die Lärm- 
minderungsplanung eine engere Verzahnung der Rechtsgebiete Immissionsschutz und 
Bauleitplanung eintreten wird als dis bis jetzt der Fall war. Dies wird sich insbesondere auch im 
Bereich der Verkehrsplanung zeigen.
 

Weitere ausführliche Informationen zum Thema Lärmminderungsplanung in Stuttgart finden Sie unter:

http://www.stadtklima-stuttgart.de/index.php?laerm_laermminderungsplan
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6.2        Verkehrslärm

6.2.1     Straßen- und Schienenverkehr

6.2.1.1  Emissionsminderung

Bei dem vom Straßen- und Schienenverkehr ausgehenden Lärm haben wie bei anderen Lärmquellen 
Minderungsmaßnahmen an den Fahrzeugen Vorrang.

Dies ist beim Kraftfahrzeugverkehr insbesondere wichtig bei den Lkw, da z.B. ca. 25 Lastkraftwagen 
pro Stunde im Straßenverkehr ebensoviel Lärm verursachen wie 400 Pkw (Vergleichsbasis 80 km/h 
und gleicher Straßenbelag). Hier bieten sich Möglichkeiten durch Motorkapselung und technische 
Maßnahmen an den Aufbauten (lärmarme Lkw) und durch Minderung der Rollgeräusche (leisere 
Reifen) an. Der Begriff der "lärmarmen Fahrzeuge" ist in der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
definiert.

Auch beim Schienenverkehr ist die Industrie durch Einsatz neuer Werkstoffe um eine ständige 
Reduzierung des vom Fahrzeug ausgehenden Lärmpegels bemüht. Dazu zählen u.a.:

●     Umrüsten der Triebfahrzeuge von Klotz- auf Scheibenbremsen

●     Umrüsten der Güterwagen auf leisere Klotzbremsen

●     Einsatz von schalloptimierten Fahrzeugen, z. B. Einsatz von Radabsorbern

  

 

 

 

 
Abb. 6/1e: Lärmarmer Lkw 

 

Abb. 6/1f: Lärmarme städtische Kehr- 
maschine 
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6.2.1.2  Straßen- und Schienenwegeplanung (Trassierung)

In der Planung ist es schalltechnisch günstig, Straßen, z.B. Umfahrungsstraßen, und Schienenwege 
so weit als möglich von schutzbedürftiger Nutzung entfernt zu halten. Dies bedeutet andererseits 
auch, dass an bestehende Umfahrungsstraßen (Abb. 6/1g) schutzbedürftige Nutzungen, z.B. 
Wohnbebauung, nicht nahe heranrücken dürfen. Hierbei ist zu beachten, dass doppelter Abstand 
eine Pegelminderung von 3-4 dB bewirkt (vgl. Abschnitt 3.1.2.2, Abb. 3/6). Dies bedeutet, dass mit 
zunehmender Entfernung zwischen Verkehrsweg und Immissionsort eine Trassenverschiebung sich 
nur noch gering auswirkt.

Sofern möglich sollten Straßen so gestaltet werden, dass sie gleichmäßig in langsamer 
Geschwindigkeit befahren werden können. Dabei sind u.a. Kreisverkehrsregelungen (Abb. 6/1h) 
normalen Kreuzungen vorzuziehen. Schnelle Schallpegelanstiege durch bremsende oder anfahrende 
Fahrzeuge (vgl. Abschnitt 6.2.1.5) bewirken besondere Störungen. In den RLS 90 werden deshalb 
auch Störeinflüsse von Kreuzungen durch Pegelzuschläge bis zu 3 dB bei der Ermittlung des 
Beurteilungspegels berücksichtigt.

Auch Steigungen wirken sich nachteilig auf den Lärmpegel aus. Je geringer die durch die 
Trassenführung bedingte Steigung, desto geringer ist die Lärmbelastung.

Wie bereits an anderer Stelle erläutert, ist die Bündelung von Verkehrswegen (Abb. 6/1i, ("Lärm zu 
Lärm")) schalltechnisch günstig. Dies bedeutet, dass bei Straßen- und Schienenwegeplanungen 
bestehende Lärmquellen berücksichtigt werden sollten. Trassen künftiger Verkehrswege sollten so 
ggf. entlang schon bestehender Schallquellen, z.B. Straße entlang von bestehendem Schienenweg, 
angeordnet werden. Dies erhöht im Bereich des vorhandenen Verkehrsweges die Lärmbelastung 
meist nur unwesentlich und vermeidet die Verlärmung bislang unbelasteter Gebiete.

Bei der Wahl der Trasse sollten auch schalltechnisch günstige topographische Elemente, z.B. 
Einschnittlagen, berücksichtigt werden.

Im Rahmen des Baus von Umfahrungsstraßen ist parallel dazu durch Verkehrsberuhigung (Abb. 6/1j) 
und Rückbau bestehender Ortsdurchfahrten die dort betroffene Bevölkerung von Lärm zu entlasten.

Beim Schienenverkehr sind im Streckenverlauf ausreichend groß bemessene Kurvenradien 
vorzusehen. In engen Kurven führen Quietschgeräusche zu Schallpegelerhöhungen von bis zu 8 dB.

Daher sollten bei der Straßenbahn im Rahmen der Planung der Streckenführung Bogenhalbmesser 
und Längsneigungen fahrdynamisch günstig sein und hohe Geschwindigkeiten zulassen. Jedoch 
sollten sich die Geschwindigkeiten für die einzelnen Streckenabschnitte der jeweiligen 
Straßenraumnutzung und städtebaulichen Situation anpassen. Bei unabhängigem Bahnkörper 
sollten Bogenhalbmesser und Streckengleis mindestens so groß sein, dass in den Gleisbögen keine 
Beschränkungen der Streckenhöchstgeschwindigkeit notwendig sind.

  

 

Abb. 6/1g:Ortsumfahrung S-Weil-
imdorf 

 

Abb. 6/1h: Kreisverkehr 
  

 
Abb. 6/1i: Bündelung von Verkehrs- 
wegen 

  

 
Abb. 6/1j: Verkehrsberuhigung 

  
          
.
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6. Hinweise für die Planung

 

  

6.2.1.3  Straßen- und Schienenwegeoberflächen

Die Straßenbeläge (Abb. 6/1k) beeinflussen den Geräuschpegel. Nach den RLS 90 führt die Art des 
Straßenbelages zu Lärmpegelzuschlägen von bis zu 6 dB(A) (Tabelle 6/1). Je höher die gefahrene 
Geschwindigkeit, desto höher sind gegebenenfalls oberflächenbedingte Lärmzuschläge. Für 
Straßenplanungen bedeutet dies, dass z.B. Aufpflasterungen bei niedrigen Fahrgeschwindigkeiten in 
Tempo-30-Zonen oder Spielstraßen ein geeignetes Mittel zur Geschwindigkeitsbeeinflussung und 
Straßengestaltung darstellen, während bei Hauptstraßen auf Pflasterstreifen als "Tempobremse" aus 
Lärmschutzgründen möglichst verzichtet werden sollte.

Offenporige Asphaltdeckschichten haben im Versuch erhebliche Pegelminderungen gebracht. 
Korrekturwerte für Straßenoberflächen DStrO = -5 dB im Neuzustand sind erreichbar. Probleme gibt 
es bei der bautechnischen Nutzungsdauer durch geringe Haltbarkeit und ein allmähliches Zusetzen 
der Poren durch Reifenabrieb und Verunreinigungen. Die Abbildung 6/1m zeigt diesen aus 
Messungen abgeleiteten Sachverhalt getrennt nach Pkw und Lkw.

Insbesondere an Straßen mit unebener Fahrbahnoberfläche können während der Vorbeifahrt 
schwerer Fahrzeuge unter Umständen Erschütterungen in den anliegenden Wohngebieten 
entstehen, die zu erheblichen Belästigungen führen. Verstärkt werden die Belästigungen häufig auch 
noch durch Schallpegelspitzen, die durch schlagende Teile der Fahrzeuge bzw. der Ladung 
verursacht werden. Neben den nach der Rechenvorschrift der RLS-90 ermittelten Mittelungspegel 
gibt es durch derartige Ereignisse verursachte Spitzenpegel, die zu Belästigungen führen können.

Im Schienenverkehr ist der klassische Gleisaufbau mit Schotterbett und Holzschwellen 
schalltechnisch günstig. Andere Konstruktionen können zu Pegelzuschlägen von bis zu 5 dB führen 
(z.B. in Straßenfahrbahnen eingebettete Gleise). Gleiskörper mit Raseneindeckung für 
Straßenbahnen reduzieren gemäß der Schall 03 den Lärmpegel um 2 dB.

Weitere Möglichkeiten zur Geräuschminderung am Rad-Schiene-System sind:

●     Schleifen der Schienenlauffläche zur Beseitigung von Riffeln,

●     Schienenstegbedämpfung, insbesondere bei Straßenbahnschienen, durch Eingießen der 
Schienen in elastisches Material bzw. Rasenabdeckung der Gleiskörper

Straßenbelag Fahrgeschwindigkeit

30 km/h 40 km/h > 50 km/h > 60 km/h

Nichtgeriffelte Gussasphalte,
Asphaltbetone, Splittmastikasphalte

0 0 0 -

Betone oder geriffelte Gussasphalte 1,0 1,5 2,0 -

Pflaster mit ebener Oberfläche 2,0 2,5 3,0 -

Sonstiges Pflaster 3,0 4,5 6,0 -

Betone nach ZTV Beton 78 mit 
Stahlbesenstrich, mit Längsglätter

- - - 1,0

Betone nach ZTV Beton 78 ohne 
Stahlbesenstrich, mit Längsglätter und 
Längstexturierung mit einem Jutetuch

- - - -2,0

Asphaltbeton < 0/11  und Splittmastix- 
asphalte 0/8 und 0/11 ohne Absplittung

- - - -2,0

Offenporige Asphaltdeckschichten, die im 
Neuzustand einen Hohlraumgehalt
> 15% aufweisen mit Kornaufbau 0/11

- - - -4,0

Offenporige Asphaltdeckschichten, die 
im Neuzustand einen Hohlraumgehalt
> 15% aufweisen mit Kornaufbau 0/8

- - - -5,0

  

 

Abb. 6/1k: Straßenoberflächen 
 

Abb. 6/1l: Schienenwegeoberflächen 
  

 
Abb. 6/1m: Geräuschemissionen 
(mittlerer max. Vorbeifahrtpegel in
7,5 m Abstand) bei frei fließendem
Verkehr (Quelle: Umweltbundesamt) 
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Kapitel 6.2.1.3

Tabelle 6/1: Pegelzuschläge DStrO in dB für unterschiedliche Straßenoberflächen in Abhängigkeit 
von der Fahrgeschwindigkeit

          
.
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6. Hinweise für die Planung

 

  

6.2.1.4  Verkehrsmenge und Verkehrsberuhigung

Die Kraftfahrzeugmenge hat einen großen Einfluss auf die Lärmbelastung (Abschnitt 3.1.2.2, Abb. 
3/4). Dabei erhöht eine Verkehrsverdoppelung den Lärmpegel um 3 dB. Zudem trägt der LKW-Anteil 
wesentlich zur Lärmerzeugung bei. Lärmreduzierung ist demnach durch eine Verminderung der 
Verkehrsmenge insbesondere auch bei den Lkw zu erreichen.

Die Verkehrsmenge kann beispielsweise dadurch vermindert werden, dass neben einer 
fußgängergerechten Stadtplanung (breite Gehwege, Fußgängerzonen) ein leistungsstarkes 
Fahrradwegenetz angelegt wird. Auch durch geeignet angeordnete Parkierungsanlagen kann in zu 
schützenden Gebieten der Verkehr reduziert werden. So sollte bereits bei der Planung die 
Möglichkeit zur Schaffung von P&R-Plätzen einbezogen werden, um Berufspendler zum Umsteigen 
auf den öffentlichen Personennahverkehr (Schienenverkehr, lärmarme Busse) zu bewegen. In 
Wohnquartieren kann durch die Errichtung zentraler Parkierungsanlagen an geeigneter Stelle der 
innere Verkehr weitgehend vermieden werden. Entsprechende Flächen sollten bereits in der 
städtebaulichen Planung vorgesehen werden.

Eine geringere Verkehrsmenge lässt sich im Rahmen von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen durch 
die Änderung der Erschließung von Wohngebieten erreichen. Die Erschließungsstraßen dürfen dabei 
keinen Durchgangsverkehr ermöglichen. Dieser kann dann auf Hauptstraßen durch weniger 
schutzbedürftige Zonen geführt werden. Abbildung 6/3 zeigt ein Beispiel für Verkehrsberuhigung 
durch innere Erschließung im Baugebiet "Auf der Steig / Daiberweg" in Stuttgart Bad Cannstatt.

Die Lärmmehrbelastung auf der außerhalb des Wohngebietes vorbeiführenden Hauptstraße ist im 
Vergleich zu einer Planungslösung mit einer durch die Wohnbebauung führenden Durchgangsstraße 
in der Regel gering. Die Lärmreduzierung im beruhigten Wohngebiet fällt dagegen höher aus.

Ein einfaches Beispiel möge dies erläutern: Im nicht beruhigten Fall fahren auf einer Hauptstraße 
außerhalb des Wohngebietes 1500 Fahrzeuge je Stunde. Ebenso viele mögen eine 
Durchgangsstraße durch das Wohngebiet befahren. Im beruhigten Fall sei auf der Hauptstraße mit 
ca. 2700 Fahrzeugen und in der Wohngebietserschließung mit ca. 300 Fahrzeugen zu rechnen. In 
diesem beruhigten Fall ist auf der Hauptstraße gegenüber der Alternativlösung mit einem um etwa 3 
dB höheren Pegel zu rechnen, während im Wohngebiet die Lärmpegelreduzierung etwa 7 dB beträgt.

Im Hinblick auf die Reduzierung der Verkehrsmenge sind Straßen bzgl. ihrer Dimensionierung schon 
so zu planen, dass sie nicht zusätzlichen neuen Verkehr anziehen.

In jedem Fall sollte die Planung auf möglichst kurze Wege zwischen unterschiedlichen Nutzungen 
ausgerichtet sein.

Durch ein enges Nebeneinander von Wohnen, Handel und Arbeiten können viele Fahrten vermieden 
und damit die Verkehrsmenge reduziert werden (z.B. Supermarkt nicht auf der grünen Wiese).

Auch Verkehrsverbote und Verkehrsbeschränkungen (Abb. 6/4) tragen zur Lärmminderung bei. Dies 
betrifft z.B. nächtliche Fahrverbote in besonders schutzbedürftigen Bereichen (Krankenhaus, Kurort) 
oder Durchfahrtverbote für nicht lärmarme Lkw auf bestimmten Straßenabschnitten.

Der besonders lärmintensive Lkw-Verkehr durch die Wohnquartiere der Städte kann reduziert 
werden, wenn bereits im Planungsstadium auf Möglichkeiten geachtet wird, Gütertransporte auf die 
Schiene (Abb. 6/5) zu verlagern. Entsprechende Gleisanschlüsse und Standorte für Umschlagplätze 
sollten vorgesehen und Gewerbe mit schienenaffinen Produkten in Gebieten mit Gleisanschluss 
angesiedelt werden.

Im Schienenverkehr sind neben der Zuganzahl (vgl. Abschnitt 3.1.2.3, Abb. 3/8) die Zuglänge, 
Fahrzeugart und Bremsbauart für die Lärmentwicklung entscheidend. Wie im Straßenverkehr erhöht 
eine Verdoppelung der Zuganzahl den Lärmpegel um 3 dB. In gleicher Weise wirkt eine 
Verdoppelung der Zuglänge. Planerische Möglichkeiten, den Schienenverkehr bezüglich der Menge 
und Zugart lärmtechnisch positiv zu beeinflussen, gibt es praktisch nicht. Umso mehr treten 
Trassenwahl und Abschirmmaßnahmen in den Vordergrund.

  

 

Abb. 6/2: Lkw-Verkehr 
 

Abb. 6/3: Verkehrsberuhigung durch 
innere Erschließung (Umweltbericht
Lärmbekämpfung, 1987) 

  

 
Abb. 6/4: Lärmminderung durch 
Verkehrsbeschränkungen 

  

 
Abb. 6/5: Gütertransporte auf der 
Schiene 
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